Menschenrechtsbeschwerde     (Stand: 01.11.98/M16)


Der Grundrechtsschutz durch die Europäische Union (EU) ist nur gegeben, wenn ein Organ der EU gehandelt hat oder Gemeinschaftsrecht zur Anwendung gekommen ist; dies wird in aller Regel nicht der Fall sein. Die von der EU völlig unabhängigen Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) bieten nach Erschöpfung des nationalen Rechtswegs die Möglichkeit der Menschenrechtsbeschwerde an den:





Sekretär der Europäischen Menschenrechtskommission, Europarat, F-67075 Straßburg CEDEX (hier kann auch ein 5-seitiges Merkblatt zu dieser Thematik angefordert werden).





Beschwerdegegenstand:


Geschützt sind Verletzungen der EMRK. Die Konvention gewährleistet:


a) ein Recht auf Leben (Art. 2),


b) das Verbot von Folter und Zwangsarbeit [gilt nicht im Strafvollzug] (Art. 3 und 4),


c) den Schutz der Individualsphäre, der Gedanken-, Gewissens- und Meinungsfreiheit 


   (Art. 8 bis 10),


d) das Verbot jeglicher Diskriminierung (Art. 14) und


e) das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren (Art. 6).





Beschwerdevoraussetzungen:


Die Erschöpfung des nationalen Rechtswegs wird verlangt, das heißt es müssen alle rechtlichen Möglichkeiten einschließlich der Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht ausgeschöpft worden sein. 


Außerdem muß mit der Beschwerde die Verletzung eines durch die EMRK geschützten Menschenrechtes gerügt werden.


Die M. muß innnerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der letzten nationalen Entscheidung erhoben werden.


Die M. kann formlos (ohne Anwalt) erhoben werden. Der Sachverhalt, der die Beschwerde begründet, muß möglichst sorgfältig (Kopien der Urteile u.ä.) zusammengestellt werden. Der vergeblich beschrittene nationale Rechtsweg muß ersichtlich sein, um die Zulässigkeit prüfen zu können. Außerdem muß dargelegt werden, worin die Verletzung der EMRK gesehen wird.





Verfahren:


Wird die M. angenommen. wird der Fall dem Ministerrat des Europarates zur Entscheidung vorgelegt. Dieser kann den Fall selbst entscheiden oder ihn dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorlegen. 





Beispiel:





Sehr geehrte Damen und Herren !





Hiermit erhebe ich Menschenrechtsbeschwerde. Durch die Entscheidung des Gerichtes [nähere Angaben] wurde ich in meinen Rechten aus Art. 8 - 10 (Meinungsfreiheit) verletzt [nähere Erläuterungen, worin die Verletzung genau liegt]. Den nationalen Rechtsweg habe ich erfolglos ausgeschöpft (Nachweis durch Kopien der Gerichtsurteile).





Mit freundlichen Grüßen


Vereinigung zum Schutz der Bürgerrechte (VSB) * Oberdorf Str. 8 * D-79664 Wehr * ViSdP: Rolf Melzner


Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, informieren Sie sich über eine Fördermitgliedschaft im Arbeitskreis Recht !











Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











